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Bürgerbegehren an die Stadt Duisburg – Oberbürgermeister

Bürgerantrag nach § 24 GO NW

Sehr geehrter Herr Sauerland,   

ich stelle hiermit einen Antrag nach § 24 GO NW.

Ich bin Anwohner in Duisburg-Baerl. Ich habe gehört, dass auf dem Grundstück Schulstraße 40 durch die Firma Mingas-Power GmbH eine unter diesem Grundstück liegende Methangasblase angebohrt werden soll. Das dort lagernde Gas soll dann abgebaut und nach meinen Kenntnissen im Binsheimer Feld verbrannt werden. Dazu soll für einen Zeitraum von etwa sechs bis zwölf Monaten im Tag- und Nachtbetrieb ein ca. 300 mm umfassendes und ca. 650 m tiefes Loch gebohrt werden. Nach Durchführung der Bohrung soll das Gas über eine entsprechende Leitung durch das gebohrte Loch ins Binsheimer Feld transportiert werden, wobei vermutlich ein Ausgang oberhalb der Erdoberfläche auf dem Grundstück Schulstraße 40 zu sehen sein wird, die Leitung selbst dann durch das Wäldchen und über das Grundstück der Ev. Kirchengemeinde Duisburg-Baerl in das Binsheimer Feld verlegt werden soll. Nach den mir bisher weiterhin vorliegenden Informationen soll dann im Binsheimer Feld in relativer Nähe zum Grundstück Schulstraße 40 ein fünf Aggregate umfassendes 5 MW Kraftwerk gebaut werden. Dies entspricht also einer Leistung von etwa 50 PKW mit jeweils 136 PS. Die Verbrennung des Methangases soll dann dergestalt erfolgen, dass in diesen fünf Aggregaten – ähnlich Dieselmotoren in entsprechender Größe – das Gas in der Art eines Verbrennungs- oder Selbstzündungsmotors verbrannt wird, wobei die Motoren eine vermutliche Umdrehungszahl von etwa 3.000 bis 4.000 U/min aufweisen müssen. Durch die dadurch gewonnene Kraft soll – vermutlich über Turbinen o. ä. elektrischer Strom in Größenordnungen von 5 MW hergestellt werden.

Ich habe als Anwohner also zunächst zu befürchten, dass für den zunächst genannten Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten im Tag- und Nachtbetrieb die Ruhe erheblich gestört wird. Darüber hinaus haben wir zu befürchten, dass über den vermuteten Verbrennungszeitraum von zehn bis zwölf Jahren ebenfalls die Ruhe erheblich gestört wird, dazu jedoch unter anderem Belastungen durch Abgase und weitere Faktoren eintreten werden.

Nach ebenfalls vorliegenden Informationen soll eine Lärmschutzwand um die Verbrennungsaggregate gebaut werden, die nach bisher nicht ganz eindeutigen Informationen eine Höhe von etwa sieben bis zwölf Metern haben soll. Beachtet man das Bodenrelief, so stelle ich fest, dass das Binsheimer Feld etwa geschätzte acht bis zehn Meter unter der Flurhöhe der Schulstraße liegt, sodass die Höhe der Schornsteine, aus denen die Abgase der fünf Aggregate austreten werden, in etwa der Flurhöhe der Schulstraße austreten werden. Wenn ich nun berücksichtige, dass im Rahmen von Fabrikanlagen, insbesondere der Eisen- und Stahlindustrie Schornsteine mit Höhen von 100, 150 oder noch mehr Metern Höhe verbaut wurden, damit die austretenden Abgase die umliegend wohnenden Personen möglichst nicht belasten und möglichst hoch in die Atmosphäre getrieben werden, so stelle ich fest, dass eine solche Sicherung der Gesundheit der Anlieger hier nicht berücksichtigt wird.

Dies vorausgeschickt darf ich zu einzelnen, mir bisher vorliegenden Fragen um entsprechende Entscheidung im Rat der Stadt Duisburg, bitten.

Ich beantrage insbesondere,

mich ausführlich und umfassend darüber zu informieren, wie der Schutz der Gesundheit der Anlieger und damit auch meiner Person gewährleistet werden soll.

Ferner beantrage ich bereits jetzt,

dass der Rat der Stadt Duisburg die bisher gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg als Genehmigungsbehörde abgegebene Erklärung, dass seitens der Stadt Duisburg keine Bedenken bezüglich des Baus des Kraftwerkes bestehen, zurücknimmt wird und dass die Stadt Duisburg die erheblichen Probleme, die sich zeigen, gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg vortragen und umfassende Lösungen zur Beseitigung dieser Probleme verlangen wird.

Auch hierzu möchte ich im Rahmen dieses Antrages um entsprechende ausführliche Bescheidung bitten.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Bedenken, Fragen, bzw. Einwände:

1. Baurechtliche Bedenken:

Ich habe erhebliche baurechtliche Bedenken in Bezug auf den Bau sowohl des Kraftwerkes, als auch in Bezug auf den Bau des Erschließungsbrunnens. Soweit ich informiert bin, handelt es sich bei dem hier in Rede stehenden Bebauungsgebiet um ein reines Wohngebiet im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans. Die Baugrenze liegt meines Erachtens von Sicht der Schulstraße noch vor der geplanten Bohrstelle, die seitens der Firma Mingas-Power GmbH bereits mit einem Holzflock mit orangener Farbe markiert wurde. Es ist für mich nicht erkennbar, warum in einem reinen Wohngebiet über ein Jahr ein störender Betrieb durch eine Tiefenbohrung der hier erforderlichen Art und Weise zulässig sein soll. Es ist mir auch nicht erklärlich, warum außerhalb der Baugrenze eine Bebauung stattfinden soll, der Bebauungsplan damit jedoch nicht angegriffen werden soll. Sofern die Stadt planen sollte, den Bebauungsplan hier entsprechend zu ändern, so stelle ich mir dann die Frage, wie denn die Bestandssicherung der Baerler Bürger hierbei berücksichtigt werden soll. Sollten hier bereits Maßnahmen im Rahmen der Flächennutzung eingeleitet worden sein, so bitte ich um umgehende Informationserteilung hierzu, damit ggf. auch eine rechtliche Überprüfung meinerseits bezüglich dieser Maßnahmen eingeleitet, bzw. eingeholt werden kann.

Darüber hinaus stellt sich mir die Frage, wie es möglich sein soll, dass in einem reinen Wohngebiet (WR) im Tag- und Nachtbetrieb gearbeitet werden können soll. Bei dem hiesigen Standort handelt es sich um einen Standort, der dörflichen Charakter aufweist. Auch wenn es sich bei der Stadt Duisburg um eine Großstadt mit nahezu 500.000 Einwohnern handelt, die unzweifelhaft einen bedeutenden Industriestandort darstellt, so ist es doch möglich, im Rahmen dieser Industriegroßstadt noch Stadtbezirke zu finden, in denen ein Wohnen im Grünen möglich ist, in denen auch ein Wohnen ohne erhebliche industrielle Belästigung möglich ist und in denen auch ein Wohnen möglich ist, welches eine naturnahe Erziehung der Kinder ermöglicht, Naherhohlungsgebiete in greifbarer Nähe hat, Naturschutzgebiete in greifbarer Nähe hat und damit zu einer gehobenen Lebensqualität beitragen kann und soll. Gerade der Stadtteil Baerl ist ein solcher Stadtteil mit dörflichem Charakter. Gerade der Stadtteil Baerl ist umgeben von dem als Landschaftsschutzgebiet, Trinkwasserschutzgebiet und neuerdings auch Vogelschutzgebiet ausgewiesenen Binsheimer Feld. Die Naherholung ist hier gerade auf die Naherholung in der Natur ausgerichtet, nämlich die Möglichkeit, in den Feldern spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren, den Lohheidesee als Naherholungsgebiet ebenso zu wählen, wie auch den Baerler-Busch, die Rheinwiesen und den Rheindeich. In ein solches Gebiet passt ein Kraftwerk, wie sicher im Einzelnen nicht erläutert werden muss, nicht hinein. In ein solches Gebiet ein Kraftwerk zu bauen, verbietet sich daher eigentlich schon per se. Letztlich lässt sich dies auch daran erkennen, dass die Grundstückspreise – noch – im Baerler Bezirk deutlich höher liegen, als dies in vielen anderen Bezirken der Stadt Duisburg der Fall ist. Nicht umsonst siedeln sich gerade hier Familien mit Kindern an, die die Kinder in behüteter Umgebung, aber auch in Natur und gerade wegen des dörflichen Charakters nicht im Zentrum oder einem Subzentrum der Großstadt aufwachsen sehen möchten.

Der dörfliche Charakter zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass – direkt neben dem geplanten Kraftwerk – landwirtschaftliche Flächen intensiv genutzt werden, mehrere Höfe noch heute bewirtschaftet werden und die Milch- und Viehzucht nach wie vor betrieben wird.

All dies sind Punkte, die die besondere Lebensqualität im Stadtteil ausmachen, sodass hierdurch unter anderem auch die relativ hohen Grundstückspreise gerechtfertigt erscheinen. All dies sind Gründe für Familien, in Baerl zu wohnen oder nach Baerl zu ziehen. Auch für mich sind dies Argumente für den gewünschten Lebensmittelpunkt im dörflichen Stadtteil. Dazu passt weder die Bohrung, noch das geplante Kraftwerk.

Bezüglich des Kraftwerkes selber erschließt sich mir jedoch noch weniger, wie eine solche Genehmigung erfolgen konnte. Nach den mir vorliegenden Informationen ist das Binsheimer Feld als Landschaftsschutzgebiet, Wasserschutzgebiet und Vogelschutzgebiet ausgewiesen, sodass hier die besonderen Belange der diesbezüglichen Schutzgesetze von besonderer Bedeutung sind. Ein Kraftwerk in einem Naturschutzgebiet oder Wasserschutzgebiet ist schlechterdings nicht darstellbar und nachvollziehbar. Insofern kann ich auch aus diesem Grunde nicht verstehen, warum seitens der Stadt keinerlei Bedenken gesehen werden, ein Kraftwerk in ein solches Gebiet bauen zu lassen. Hier erwarte ich von Ihnen als meinen Interessenvertretern auf politischer Ebene, ein sehr starkes Engagement für die Interessen der Bürger des Stadtteils.

2. Bau einer neuen Energieleitung:

Eine 5 MW-Anlage im Binsheimer Feld zu betreiben, bedeutet, dass hier erhebliche, zusätzliche Anstrengungen erforderlich sind. Insbesondere muss eine neue Leitung bis nach Gerdt gelegt werden, da die bisher vorhandenen Leitungen für die zu erwartende Energiemenge nicht geeignet sind. Dies bedeutet für den dörflichen Stadtteil erneut eine erhebliche Belastung, da eine über drei km lange Leitung gelegt werden muss. Dies wird mit vielen Baustellen verbunden sein. Dies wird aber auch mit zusätzlichem Baustellenverkehr, der sich im Übrigen sicher auch für die Bohrung ergibt, für Bürger auf der Grafschafter Straße und der Schulstraße mit samt ihren Nebenstraßen, verbunden sein. Auch eine solche Belästigung ist den Bürgern hier nicht zuzumuten.

3. Gesundheitliche Beeinträchtigung:

Bei dem Bau der Anlage wird für den Zeitraum von geschätzt sechs bis zwölf Monaten eine erhebliche Lärmbelästigung der direkten Anwohner zu befürchten sein. Diese Belästigung wird auch durch den geplanten Nachtbetrieb besonders zu bewerten sein, da gerade die Nachtruhe für viele Menschen von erheblicher – auch gesundheitlicher – Bedeutung, ist. Hinzu kommen noch Belästigungen durch die Bauscheinwerfer und den Baustellenverkehr, der sich nicht nur an der Baustelle selbst, sondern im gesamten Bereich der Schulstraße, der Grafschafter Straße und der diesbezüglichen Anliegerstraßen bemerkbar machen wird.

Ich komme zurück auf die eingangs abgegebene Erklärung zu den Vorteilen des Stadtteils, die sich für die Bürger darstellen. Gerade die Ruhe ist einer der Punkte, warum viele Bürger nach Baerl gesiedelt sind oder hier wohnen. Gerade dies ist auch ein Punkt, warum sich Bürger dazu entschlossen haben, dort zu siedeln, wo ein Wald im Hintergrund ist und eine Industrie nicht besteht. Wenn nun eine Industrieanlage entsteht, ist dieser Vorteil des Wohnens und damit die Lebensplanung der Bürger ad absurdum geführt. Es ist nicht erkennbar, dass in der bisherigen Beschlussfassung gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg diese Aspekte von der Bezirksvertretung berücksichtigt worden wären.

Erhebliche Lärmbelästigungen werden jedoch auch bei dem Betrieb der Anlage erfolgen. Einige Baerler Bürger konnten sich bereits davon überzeugen, dass in einer ähnlichen, wenngleich um 60 % kleineren Anlage noch in weit mehr als 100 m Entfernung ein tieffrequentes Brummen zu hören war, welches durch die Aggregate erzeugt wird. Gerade tieffrequente Töne lassen sich durch Lärmschutzmaßnahmen nicht eliminieren. Tieffrequente Töne können nicht aufgefangen, oder aufgehalten werden. Tieffrequente Töne durchdringen sämtliche Materialien. Gerade diese Frequenzen wirken sich nicht nur auf das Gehör, sondern auch auf den Körper im Übrigen aus, insbesondere auf Hohlräume im Körper, wie z. B. das Herz. Sie werden dies kennen, als das, was man im Bauch fühlt, wenn man laute tiefe Bassanteile aus der Musik hört. Diese Töne werden Tag und Nacht über einen Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren zu hören sein und zwar nach den bisherigen Vermutungen in einem Umkreis von mindestens 500 m, möglicherweise sogar bis zu 1 km. Hierdurch wird gerade bei empfindlichen Menschen die Nachtruhe erheblich gestört, die Tiefschlafphasen können nicht mehr ausgenutzt werden, Stresssymptome können sich bemerkbar machen.

Wiederum zurückkehrend auf die Vorteile des Stadtteils und die Ruhe, wegen derer viele Bürger in Baerl wohnen, kann ich nur darauf verweisen, dass eine solche Anlage in Baerl nicht tragbar ist.

Aber auch die Belästigung durch die Abgase, die ich bereits oben angeschnitten hatte, ist nicht zu vernachlässigen. Wir haben über dem Binsheimer Feld ein spezielles Luftdruckgebiet, sodass davon auszugehen ist, dass ein Großteil der Abgase in den Bereich der örtlichen Straßen und Häuser transportiert wird. Hiermit sind Atemwegerkrankungen und weitergehende Erkrankungen vorprogrammiert. Auch dies gehört nicht in einen Stadtteil mit ländlichem Charakter. Hinzu kommen die bereits bestehenden Belästigungen im Binsheimer Feld durch die bestehende Industrie.

4. "Enteignungsgleiches Handeln":

Wie oben dargelegt, werden Grundstücke in Baerl, die Bodenrichtwertkarte lässt es sehen, zu recht hohen Grundstückspreisen gehandelt. Wenn nun in dem dörflichen Stadtteil eine Industrieanlage gebaut wird, ist davon auszugehen, dass der Vorteil insbesondere der Ruhe, aber auch der gesundheitlichen Unbedenklichkeit im Bezug auf die Luftqualität erheblich beeinträchtigt wird. Ein Verfall der Grundstückspreise – nicht nur in unmittelbarer Umgebung zu der Bohr- bzw. Verbrennungsstelle – ist damit zu befürchten. Wenn nun die Stadt die Interessen der Bürger wahren möchte, so muss davon ausgegangen werden, dass die Bezirksvertretung erhebliche Anstrengungen einsetzen muss, damit eine Entwertung der Grundstücke nicht erfolgt. Auch unter diesem Aspekt lässt sich nicht erkennen, warum bislang keine Bedenken bezüglich des Baus der Anlage vorgetragen wurden.

5. Sicherung der Nachbargrundstücke und deren Eigentümer:

Allenthalben ist bekannt, dass dann, wenn Schächte, Stollen, Strebe u. ä. verlassen werden, auf Dauer Senkungen im Bereich des Erdreiches entstehen und bestehen. Aufgrund der Tatsache, dass sich mehrere Stollen unter dem Baerler Gebiet erstrecken, ist Baerl ohnehin ein Risikogebiet, gerade im Bereich des hier geplanten Vorhabens ist die Störungszone noch aktiv. Viele der Häuser in der unmittelbaren und mittelbaren Umgebung der Bohrstelle sind ohnehin bereits bergbaugeschädigt. Es ist zu vermuten, dass beim Abbau des Gases der insofern schwindende Druck die Senkungen beschleunigen wird, sodass hier eine Sicherung des Ist-Zustandes der derzeitigen Bebauungssituation stattzufinden hat. Dies bedeutet, dass jedes einzelne Grundstück vermessen werden muss, etwaige Flurschäden aufgenommen werden müssen und auch die Häuser genau eingemessen und überprüft werden müssen. Schieflagen müssen festgestellt werden, sodass der Zustand der Grundstücke vor Beginn des Abbaus in einen Zustand der Beweisbarkeit versetzt werden kann, soweit sich in der Folgezeit Senkungen ergeben, die auf den Abbau des Grubengases zurückzuführen sind. Auch dies ist nach meiner Auffassung von der zuständigen Bezirksvertretung nicht berücksichtigt worden. Ich halte es daher für erforderlich, dass von Seiten der Stadt über die Bezirksregierung verlangt wird, dem Betreiber entsprechende Auflagen zu machen, sodass die Stadt für den Schutz ihrer Bürger zumindest insoweit Sorge trägt, falls die Maßnahme tatsächlich durchgeführt werden soll.

6. Umwelt- und Naturschutz:

Wie bereits dargelegt, wird die Anlage im Bereich eines Naturschutz-, Wasserschutz- und Vogelschutzgebietes, gebaut werden. Die Anlage stellt damit eine Einrichtung dar, die schon nach gesundem Menschenverstand in ein solches Gebiet nicht hineingehören kann. Bei der Anlage handelt es sich um ein Kraftwerk, welches weder den Vogelschutz, noch dem Naturschutz, geschweige denn den Wasserschutz hinreichend Rechnung trägt. Sicher wird von Seiten der Genehmigungsbehörde versucht werden, Gefahren zu eliminieren. Aus den täglichen Medien ist jedoch jedem bekannt, dass eine vollständige Gefahrenbeseitigung nicht möglich ist. Gerade unter diesem Gesichtspunkt ist es zwingend erforderlich, hier dem Umwelt- und Naturschutz ganz erhebliche Bedeutung zuzumessen. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass sich im Binsheimer Feld mindestens 21 Tierarten angesiedelt haben, die auf der roten Liste der bedrohten Tierarten stehen. Einzelheiten hierzu werde ich auf Ihren Wunsch ggf. noch nachtragen und hierzu weitere Informationen einholen.

Allerdings sehe ich die Aufgabe der Politik und Verwaltung insbesondere bezüglich des Umwelt- und Naturschutzes auch darin, solche Informationen selbst einzuholen. Darüber hinaus ist mir aus der bisher noch nicht vorliegenden, aber von mir eingesehenen Studie nach meiner Erinnerung nicht erkennbar gewesen, dass sich unter anderem auch der Grünspecht im Bereich des Wäldchens zwischen dem Grundstück der Schulstraße 40 und dem Binsheimer Feld aufhält. Der Grünspecht gehört nach meiner Kenntnis jedoch auch zu den bedrohten Tierarten, so dass die Liste vermutlich nicht bei den 21 bedrohten Tierarten enden wird, sondern sich ggf. noch auf weitere Tierarten - wie hier den Grünspecht - erweitern wird.

Da der Grünspecht stark auf menschliche Nähe reagiert, wird er sich unweigerlich zurückziehen und die vermutete Brutstätte des Grünspechtes wird damit zerstört werden. Auch unter diesem Gesichtspunkt habe ich ganz erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit der geplanten Bebauung.

7. Vermeidbarkeit:

Letztlich stellt sich mir die Frage, warum es der Stadt nicht möglich ist, den Schutz ihrer Bürger über die monitären Interessen der Betreiberfirma zu stellen. Es geht hier um immerhin etwa 5.000 Bürger, die im Stadtteil Baerl wohnen. Bisher erfolgte der Abbau des Grubengases von einer Stelle in Walsum, die sich auf einem dortigen Industriegebiet befindet. Der Abbau ist nur deswegen zurückgestellt worden, da der Abbau bedeutet, dass das Wasser in den leeren Stollen abgepumpt werden muss und dem Betreiber hierdurch Kosten entstehen. Es erscheint sachlich nicht gerechtfertigt, das Interesse nach Gewinnstreben eines einzelnen Unternehmens über Gesundheit, Eigentum, Alterssicherung und Lebensqualität von 5.000 Bürgern zu stellen. Wenn der Abbau weiterhin im Rahmen eines Industriegebietes erfolgen kann und der Abbau von dort nicht vorgenommen wird, nur weil es um finanzielle Interessen des einzelnen Unternehmens geht, so darf eine anderweitige Anlage und eine anderweitige Förderung nicht den Bürgern aufgelastet werden. 

8. Genehmigung nach dem BImSchG und dem LImSchG NW

Eine Genehmigung nach den vorgenannten Gesetz erscheint mir danach erforderlich. Ob diese Aspekte geprüft wurden, scheint mir derzeit zweifelhaft, denn es ist mir bisher nicht erkennbar, in welcher Form die 12. VO zur Durchführung des BImSchG berücksichtigt worden wäre. Aus dieser Störfallverordnung ergibt sich, dass Maßnahmen und Vorsorgen getroffen werden müssen, wenn insbesondere mit gefährlichen Stoffen umgegangen wird, wie Absicherungen im Störfall getroffen werden können. Dabei ist meines Erachtens zu berücksichtigen, dass die Anrückzeiten der örtlichen Feuerwehr wohl für zu lang erachtet werden, so dass nach meiner Kenntnis die hiesige Freiwillige Feuerwehr Erstausrückerstatus erlangt hat. Hierzu bitte ich um dezidierte Angaben, wie im Rahmen eines Störfalls die Sicherung der Bevölkerung sichergestellt werden soll.

Auch ist mir nicht erkennbar, ob und wie die FFH-Richtlinie, also § 32 BImSchG berücksichtigt worden ist.

9. Grubenwasser-Pegelanstieg

Wie ich dies bereits oben dargestellt habe, wird das Grubenwasser aus Kostengründen nicht mehr abgepumpt, so dass die nicht verfüllten Schächte im Bereich der CH-4-Blase volllaufen. Dies bedeutet jedoch eine zusätzliche Gefahr. Meines Erachtens ist insbesondere im Bereich des noch aktiven Berges ein Fördern des Gases mit besonderen Gefahren versehen. Denn es ist davon auszugehen, dass sich der Berg bewegt, durch das steigende Wasser die Drücke sich verändern und dadurch Hebungen und/oder Senkungen entstehen können. Dies wird sich nicht nur auf das Bodenrelief auswirken, sondern vermutlich auch horizontale Bewegungen verursachen. Dies wiederum erscheint mir insbesondere im Hinblick auf den Förderbrunnen erhebliche Gefahren für Risse, Quetschungen und Brüche darzustellen, so dass hier ein enormer Austrieb von leicht brennbarem CH4 vorprogrammiert ist. Auch hier - wie in Punkt 8 meiner Eingabe - halte ich eine sehr sorgfältige Planung und vor allem Vorsorge für Störfälle besonders wichtig. Dass eine solche Planung bestehen würde, ist mir bisher nicht bekannt geworden.

10. Vandalismus und Anschlagsvorsorge

Schließlich scheint bisher unberücksichtigt, dass auch mit Anschlägen und/oder Vandalismus gerechnet werden muss, so dass bei Beschädigung der Austrittsstelle ebenfalls mit erheblichen Gefahren für die Bevölkerung gerechnet werden muss. Auch insofern bitte ich um Mitteilung, welche Vorsorgemaßregeln getroffen werden sollen.

Bei allen Punkten - insbesondere den letzten drei sehr sicherheitsrelevanten Aspekten - ist es die Stadt, die für die Sicherheit der Bürger Sorge tragen muss. Da hier erhebliche Bedenken bestehen, die nach meiner Kenntnis bisher unberücksichtigt geblieben sind, möchte ich um ausführliche Klärung bitten, wie den berechtigten Sicherheitsinteressen der Bürger in der Beschlussfassung Rechnung getragen wurde bzw. welche Sicherheitsauflagen die Stadt von der Genehmigungsbehörde bzw. dem Betreiber verlangt.

Unter Berücksichtigung all dieser Punkte bitte ich um entsprechende, sorgfältige Abwägung der Interessen und  freue mich auf Ihre positive Rückmeldung, die die Belange der hier ansässigen Bürger berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
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